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TEIL I
RECHTSSTELLUNG,AUFGABEN, MITGLIEDER UND ANGEHÖRIGE

DER HOCHSCHULE

§ 1
Rechtstellung, Name und Gliederung

(1) Die Universität-Gesamthochschule-Paderborn ist gemäß § 2
Abs. 1 Satz 1 WissHG Körperschaft des öffentlichen Rechts
und zugleich Einrichtung des Landes. Sie führt den Namen
Universitat-Gesamthochschule-Paderborn. Die Bestimmungen des
WissHG gelten unmittelbar, soweit durch diese Grundordnung
nichts anderes geregelt wird.

(2) Die Universität-Gesamthochschule-Paderborn gliedert sich in
Fachbereiche. Zur Wahrnehmung regionaler Belange bestehen

Abteilungen in Höxter, Meschede und Soest (vgl. §§ 25 Abs. 1,
113 Abs. 1 WissHG).

§ 2
Aufgaben

Die Universität-Gesamthochschule-Paderborn^ nimmt die Auf¬

gaben gemäß § 3 WissHG wahr. Insbesondere hat sie im Rahmen
des § 5 WissHG das Konzept der integrierten Gesamthochschule
weiter zu entwickeln.

1) Im folgenden Text wird für die Universität-Gesamthochschule-
Paderborn stets 'Hochschule' gesetzt.
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